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IK-Auszug nur bis zum
Rentenbeginn
Vorerst ist ein Missverständ-
nis hinsichtlich des Auszuges
aus dem Individuellen Konto
(IK) zu klären. In dem von Ih-
nen zitierten Artikel ging es

um die Fragen einer noch
nicht rentenberechtigten
Frau, die Fragen zu den künf-
tigen Leistungen stellte. Die
IK werden nur bis zur Ren-

tenberechnung bei den kon-
tenführenden Ausgleichskas-
sen aufbewahrt und können
daher auch nur solange dort
abgerufen werden.

Auf den IK ist für jede ver-
sicherte Person festgehalten,
in welchem Jahr wieviel
Beiträge aus welchem Grund
und für welche Zeit bezahlt
wurden. Daraus lässt sich das

für die Rentenberechnung
massgebende Einkommen
ableiten. Seit 1997 werden
darauf auch allfällige An-
sprüche auf Betreuungsgut-
Schriften und allfällige Split-
ting-Gutschriften nach
Scheidungen festgehalten.
Aufgrund dieser Eintragun-
gen kann u.a. abgeklärt wer-
den, ob in früheren Jahren
Beitragslücken entstanden
sind und wie hoch das bisher
abgerechnete Einkommen
ist, was für eine künftige
Rente von grosser Bedeutung
ist.

Die IK werden nur bis zum
Zeitpunkt der Rentenberech-

nung bei den kontenführen-
den Ausgleichskassen ge-
führt. Ein IK-Auszug, wie er in
dem von Ihnen erwähnten
Artikel beschrieben wurde,
kann denn auch nur bis zur
Rentenberechnung bei die-
sen Ausgleichskassen ver-
langt werden.

IK als Grundlage für die
Rentenberechnung
Für die Rentenberechnung
werden jedoch alle IK von der
für die Rente zuständigen
Ausgleichskasse zusammen-
gerufen. Ab diesem Zeitpunkt

ist der erwähnte IK-Auszug
nicht mehr möglich.

Die IK bilden neben der
Rentenanmeldung die we-
sentlichste Grundlage für die
Rentenberechnung, wozu
nicht bloss Auszüge, sondern
die «Original-IK» notwendig
sind. Die zuständige Aus-
gleichskasse kann mit der
Rentenberechnung erst be-

ginnen, wenn sie im Besitze
aller IK der versicherten Per-

son ist, was in Einzelfällen ei-
nige Zeit beanspruchen kann.

Da die IK den «Schlüssel

zur Rentenberechnung» dar-
stellen, werden sie nach der

Rentenberechnung auch im
Rentendossier bei der renten-
auszahlenden Ausgleichskas-
se aufbewahrt. Je nach den
technischen Möglichkeiten
können einzelne Ausgleichs-
kassen der Rentenverfügung
eine Zusammenstellung der
IK beilegen, was offenbar bei
Ihrer Ausgleichskasse nicht
der Fall ist. Selbstverständlich
haben Sie jedoch das Recht,
eine Kopie Ihrer IK zu erhal-
ten. Ob Sie allein damit die

Rentenberechnung überprü-
fen können, ist jedoch frag-
lieh. Deshalb hat Ihnen Ihre
Ausgleichskasse denn auch

angeboten, Ihre Fragen in
einem persönlichen Ge-

spräch zu beantworten.

Weiteres Vorgehen
Gestützt auf Ihre Anfrage ha-
be ich mit der betreffenden
Ausgleichskasse Kontakt auf-

genommen, um mich über
den Stand des Verfahrens zu
informieren. Weitergehende
Auskünfte wären aufgrund
der strengen Schweigepflicht,
der die Ausgleichskassen un-
terstellt sind, nicht möglich
und in Ihrem Fall auch nicht
nötig. Nach Auskunft des

Kassenleiters ist die Zustel-

lung der IK offenbar aus Ver-

sehen unterblieben, was an-

gesichts der starken Doppel-
belastung durch laufende Ge-

schäfte und die gleichzeitige

Vorbereitungen auf die 10.

AHV-Revision glaubhaft ist.
Sie sollten jedoch die Kopien
Ihrer II< in nächster Zeit er-
halten und können dann ent-
scheiden, ob das für Ihre Fra-

gen genügt oder ob Sie mit
der Ausgleichskasse noch
einen Gesprächstermin ver-
einbaren möchten, um die
Details der Rentenberech-

nung zu besprechen.
Gerne hoffe ich, dass da-

mit Ihrem Anliegen Rech-

nung getragen wird, und ich
danke Ihnen für das Ver-

Recht
Testament oder
Erbvertrag?

Mein Man« und ich haben zwei
Kinder und Zeben in Güterge-
meinsc/zfl/î. Wir besitzen ein

Ein/dmi/ienbans, weiches uns/e
zur EZaZ/te gebort (Grund-
bucheinfrag.J Mein Mann be-

sitzt noeb ein zweites EZaus im
AusZand. Dieses konnte er er-
werben mit Ersparnissen aus
seiner Zedigen Zeit (drei VierteZJ

und unserer gemeinsamen Zeit
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leicht, modern -
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ständnis für die sehr grosse
Belastung, der die Ausgleichs-
kassen gegenwärtig ausge-
setzt sind.

Dr. iur. RudoZf Tuor

Wenn 5/'e mebr über

«Die 70. AHV-Rev/s/on»

wissen wo//en:

Der neue Ratgeber der

Ze/t/upe gibt /bnen

kompetent Auskunft.

ßeste/Zcoupon Seite 2 7.

(ein VierteZJ. Wir möchten nun
unsere ErbangeZegenheiten re-

geZn. Genügt ein Testament oder

müssen wir einen Erbvertrag ab-
schZiessen? Mein Mann möchte,
dass, wenn er zuerst sterben
soZZte, niebt so/örfgeteiZt würde.
Einden Sie dies gut?

Sie führen aus, dass Sie

in Gütergemeinschaft leben.
Die Gütergemeinschaft wird
durch Abschluss eines Ehe-

Vertrages begründet. Ich will

.3^.
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Jtatgelier

für das Weitere annehmen,
dass Sie tatsächlich eine sol-
che ehevertragliche Güterge-
meinschaft haben. Vielfach
kommt es jedoch vor, dass

Ehegatten glauben, in Güter-
gemeinschaft zu leben, aber,

mangels Ehevertrag, dem ge-
setzlichen Güterstand der Er-

rungenschaftsbeteiligung un-
terstehen.

Bei Gütergemeinschaft bil-
det Ihr ganzes Vermögen Ge-

samtgut, ausser wenn der

Ehevertrag, womit Sie die Gü-

tergemeinschaft gebildet ha-

ben, etwas Spezielles vor-
sieht. Aufgrund der verein-
harten Gütergemeinschaft
spielt die Unterscheidung
zwischen dem Eigengut bzw.

dem eingebrachten Gut des

einzelnen Ehegatten und der

Errungenschaft im Falle des

Ablebens eines Ehegatten kei-

ne Rolle. Diese Unterschei-
dung wäre bloss im Falle der

Auflösung der Ehe aus einem
anderen Grunde, z.B. infolge
Ehescheidung, bedeutsam,
oder wenn nicht eine all-
gemeine, sondern eine, z.B.

auf die Errungenschaft, be-
schränkte Gütergemeinschaft
vereinbart wurde.

Im Falle des Ablebens
eines Ehegatten hat der über-
lebende Ehegatte zunächst

aus Güterrecht einen An-
spruch nach Gesetz auf die
Hälfte des Gesamtgutes. Die
andere Hälfte des Gesamtgu-
tes gelangt in den Nachlass
des verstorbenen Ehegatten.
Der überlebende Ehegatte
hätte daran wiederum nach
Gesetz einen Anspruch der
Hälfte, so dass den Nach-
kommen nach Gesetz ein
Viertel des Gesamtgutes ver-
bleibt.

Durch Testament oder Erb-

vertrag können die Nach-
kommen auf den Pflichtteil
gesetzt werden. Bei Güter-
gemeinschaft beträgt der
Pflichtteil der Nachkommen
3/16 des Gesamtgutes bzw. 3/s

des Nachlasses.
Die Anordnung, sei es in

einem Erbvertrag, sei es in
einem Testament, dass das

Nachlassvermögen nicht ge-
teilt werden soll, hätte hin-
sichtlich der Kinder bloss den
Charakter eines Wunsches.
Die Kinder könnten jederzeit
die Teilung und ihren Erban-
teil verlangen. Eine Vereinba-

rung auf Verzicht auf die Erb-

teilung bis zum Ableben des

zunächst überlebenden Ehe-

gatten wäre nur dann gültig,
wenn auch die Kinder im
Rahmen des Erbvertrages
mitwirkten. Denkbar wäre
hingegen die testamentari-
sehe Anordnung oder die erb-

vertragliche Vereinbarung,
dass der überlebende Ehegat-
te anstelle seines gesetzlichen
Erbanspruches am ganzen
Nachlass die Nutzniessung
hätte. Dann könnte zwar der
überlebende Ehegatte über
das zur Erbschaft gehörende
Vermögen nicht verfügen,
doch würden ihm die Erträg-
nisse aus dem Vermögen zur
freien Verwendung zustehen.
Es wäre auch möglich, dem
überlebenden Ehegatten
wahlweise das Recht ein-
zuräumen, am Nachlass des

Erstversterbenden entweder
s/s zu Eigentum oder die ver-
fügbare Quote zu Eigentum

und den Rest zur Nutznies-
sung zu übernehmen.

Aufgrund der vereinbarten
Gütergemeinschaft, womit
das ganze Vermögen im Ge-

samteigentum beider Ehegat-
ten steht, gelten die obigen
Überlegungen sowohl für
den Fall, dass zuerst der Ehe-

mann, als auch für den Fall,
dass zuerst die Ehefrau stirbt.

Mit Beistand
handlungsfähig
oder nicht?
Meiner Schwester wurde von der

Vörmundscha/tshehörde aujf-

grund von Art. 395 ZGB ein Bei-

stand gegeben. Mit andern Wor-
ten: Sie ist nicht Bevormundet
und demzu/ö/ge auch hand-
Zangs/aB/#. G/eichwohZ wurden
ihr das Ver/iigungsrecBf üher die

Bank- und WerfscBri/ten-KonfZ
Bzw. Depot entzogen und die

Schiüssei zum BanZcsape apge-

nommen. LautAussage des Bei-
Standes sind ai/e Vermögens-
werte Bei der Vormundscha/ts-
Behörde in Verwahrung. Da ich
dieses Vorgehen ungerecht /in-
de, wo/Zte ich von ihr eine Vo//-

macht, um gegenüber der Vor-

mundscha/tsBehörde, Banken
und Drittpersonen ihre Anheben
vertreten zu können. Dies wurde

von der Vormundscha/tsBehör-
de /consequent aB^eiehnf. Da
meine Schwester nicht Bevor-

mundet ist, sondern eine Vertre-

fungsBeisfandscBa/t hat, Bin ich

der Meinung, dass hier der Arti-
ZceZ des OB üBer das Vertrags-
recht GeZtung hat, nach dem

VoZZmachten an /ede gewünsch-
te Person erteilt werden können.

Line zweite Präge: Nach ErB-

recht wird vor der LrBteiZung das

eingebrachte Prauengut ausge-
schieden, in ABzug gebracht
imd erst dann er/öZgt die LrBtei-

Zung. Wie verhält es sich mit
dem eingebrachten Mannesgut?

Sie führen aus, dass für Ihre
Schwester eine «Vertretungs-
beistandschaft» gemäss Art.
395 ZGB bestellt worden ist,

weshalb Ihre Schwester hand-
lungsfähig sei, da sie nicht be-

vormundet ist. Diese Annah-
me ist nicht zutreffend.
Durch die Massnahmen des

Art. 395 ZGB wird nicht ein
Beistand, sondern ein Beirat
bestellt. Die Ernennung eines
Beirates gemäss Art. 395 hat
eine Beschränkung der Hand-
lungsfähigkeit zur Folge. Es

kommt nun darauf an, ob
Abs. 1 oder Abs. 2 oder beide
Absätze von Art. 395 zur An-
wendung gekommen sind.

Bei Abs. 1 des Art. 395

spricht man von einer Mit-
wirkungsbeiratschaft. Der
Verheiratete ist in seiner
Handlungsfähigkeit in der
Weise beschränkt, dass er ei-

ne Anzahl von wichtigen
Rechtsgeschäften, die im Ge-

setzestext einzeln erwähnt
sind, nur unter Mitwirkung
eines Beirates gültig vorneh-
men kann. Der Mitwirkungs-
beirat ist nicht Vertreter, d.h.
er ist nicht berechtigt, ein
Rechtsgeschäft eigenmächtig
im Namen und auf Rechnung
des Verheirateten abzu-
schliessen. Der Verheiratete
handelt selber und der Beirat
wirkt nur mit, sei es vor oder
nach der Handlung (Zustim-
mung, Ermächtigung, Ge-

nehmigung).
Bei Anwendung von Abs. 2

des Art. 395 spricht man von
einer Verwaltungsbeirat-
schaft. Durch sie wird dem
Verheirateten die Verwaltung
des Kapitalvermögens entzo-
gen und dem Beirat anver-
traut, der im entsprechenden
Umfang auch die Vertretung
des Verheirateten erhält. Die
verheiratete Person behält
nur die Verfügung über die
Einkünfte, beispielsweise die

AHV-Altersrente, aber auch
die Zinserträgnisse. Der Ver-

waltungsbeirat wird dadurch
mit Bezug auf die Geschäfte
der Vermögensverwaltung
zum gesetzlichen Vertreter
der schutzbedürftigen Per-

son. Er wirkt nicht nur mit, er
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handelt ohne den Verheirate-
ten an dessen Stelle. Der Ver-
beiratete ist in seiner Vermö-
gensverwaltung praktisch be-
vormundet. Abs. 1 und Abs. 2
des Art. 395 können auch
kombiniert angewendet wer-
den.

Um zu beurteilen, ob die

Vollmachtserteilung Ihrer
Schwester gültig ist, bzw. in
welchem Umfange sie gültig
ist, müsste man also wissen,
welcher Absatz des Art. 395

zur Anwendung gelangt ist.
Bei Abs. 1 wäre grundsätzlich
jede Vollmacht gültig, wobei
bei den im Gesetz erwähnten
Rechtsgeschäften der Beirat
mitwirken müsste. Bei Abs. 2

wäre eine Vollmacht zur Ver-

mögensverwaltung nicht gül-
tig, hingegen wäre eine Voll-
macht gültig, die auf das Er-

werbs- oder Renteneinkom-
men und auf die Vermö-
genserträgnisse beschränkt
ist.

Ihre weitere Frage bezüg-
lieh der erbrechtlichen Tei-

lung will ich vereinfachend
an einem Beispiel erläutern,
das unter der Annahme steht,
dass die Ehegatten unter dem

jetzigen gesetzlichen Güter-
stand gelebt haben und dass

die Ehefrau vor dem Ehe-

mann stirbt. Das Eigengut der

Ehefrau, das im wesentlichen
aus dem vorehelichen Ver-

mögen und den während der
Ehe erhaltenen Schenkungen
und Erbschaften besteht, ist
auszuscheiden und gelangt
direkt in den Nachlass. Das

Eigengut des Ehemannes ver-
bleibt dem Ehemann. Bezüg-
lieh der Errungenschaft, die
im wesentlichen aus den
während der Ehe getätigten
Ersparnissen der Ehegatten
besteht, ist zu unterscheiden
nach der Errungenschaft des

Ehemannes und derjenigen
der Ehefrau. Am Vorschlag
der Errungenschaft der Ehe-

frau, d.h. am Aktivsaldo der

Errungenschaft der Ehefrau,
hat der Ehemann aus Güter-

recht einen wertmässigen
hälftigen Anspruch. Ebenso
hat die Ehefrau einen güter-
rechtlichen, wertmässigen
Anspruch der Hälfte an dem
aus der Errungenschaft des

Ehemannes resultierenden
Vorschlag. Der zur Erbteilung
gelangende Nachlass der Ehe-
frau besteht somit aus ihrem
Eigengut, aus ihrem Errun-
genschaftsvermögen, dieses

jedoch belastet mit dem wert-
mässigen Ausgleichsanspmch
des Ehemannes aus Güter-
recht auf die Hälfte des Vor-
Schlages, sowie aus dem wert-
mässigen hälftigen Anteil am
Vorschlag des Ehemannes.
Dasselbe Prinzip gilt im um-
gekehrten Fall des Vorverster-
bens des Ehemannes. Man-
nes- und Frauengut, ob Ei-

gengut oder Errungenschaft,
werden in jeder Hinsicht
gleich behandelt.

Als Bruder
erbberechtigt?
Mein Bruder Batte vor einigen
/aßren zusammen mit seiner
Brau ein Testament ,gcmacßf
und es Bei einem Notar Binter-
Zegt. Bin /aBr darauf starB sei-

ne Brau, vor kurzem ist aucB er

^esforßen. Mein Bruder und sei-

ne Brau Batten keine Binder,
aucB die Bitern der Beiden Ze-

Ben nicBt meBr. 7cß Bin nocB

der einzige ZiBerZeBende BZuts-

verwandte. Bei der Testaments-

eröffnung steZZte sicB Beraus,
dass nur der Bruder und die
Scßwesfer der BBe/rau aZs Br-
Ben eingesetzt wurden. /cß aZs

Bruder des VerstorBenen wurde
im Testament nirgends er-
wäBnt - aßer aucB nießt aus-
gescBZossen. Bin icB als Zetzter

Blutsverwandte und eigentZi-
eßer Bfaupferße, wenn es das

Testament nießt gäße, trotz-
dem erBPerecßtigt? /st ein Te-

stament, das mit zwei Unter-

seßriften verseßen ist, gesetz-
ZzcßgüZtt£? ("Beide, mein Bruder
und seine Brau, ßaßen das

Testament imferscßrießen./

Aufgrund Ihrer Angaben ist
davon auszugehen, dass Ihr
Bruder und seine Ehefrau ein
sogenanntes gemeinschaftli-
ches Testament, jedoch nicht
einen Erbvertrag abgeschlos-
sen haben. Solche gemein-
schaftliche Testamente sind
im Grundsatz anfechtbar,
weil es sich dabei eigentlich
um einen Erbvertrag handelt,
der den für den Erbvertrag
vorgesehenen Formerforder-
nissen, nämlich insbesondere
der öffentlichen Beurkun-
dung, nicht genügt. Das Bun-
desgericht lässt aber unter
Umständen die Umwand-
lung eines solchen gemein-
schaftlichen Testamentes in
ein eventuell gültiges Testa-

ment wenigstens des einen
Partners zu. Es stellen sich
hierbei sehr heikle Rechtsfra-

gen, die im Einzelfall zu prü-
fen sind, weshalb ich Ihnen

empfehle, sich in Ihrem kon-
kreten Fall durch Vorlage des

Textes des Testaments von
einem Anwalt rechtlich bera-
ten zu lassen.

Hinweisen kann ich noch
darauf, dass Sie gegenüber
Ihrem Bruder keinen Pflicht-
teilsrechtsschutz geniessen.
Sollte also das gemeinschaft-
liehe Testament als gültig an-
gesehen werden, so könnten
Sie nicht die Herabsetzung
der darin vorgesehenen Ver-

fügungen und die Ausrich-
tung eines Pflichtteiles for-
dem.

Anders wäre es jedoch,
wenn Ihr Bruder und seine
Frau einen Erbvertrag abge-
schlössen haben sollten. In
diesem Fall dürften Sie keine
rechtlichen Mittel haben, um
die Erbeinsetzung der Ge-
schwister der Ehefrau anzu-
fechten.

Dr. Zar. Marco BZa^i
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